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RS OGH 1982/11/3 6Ob8/82
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 03.11.1982

Norm

ZPO §6

ZPO §30

ZPO §84 I

Rechtssatz

Ein nach fruchtlosem Verbesserungsversuch zurückgewiesenes Rechtsmittel wird nicht dadurch nachträglich zulässig,

daß im Rechtsmittel gegen den Zurückweisungsbeschluß nunmehr eine ordnungsgemäß gefertigte Vollmacht vorgelegt

wird.
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